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Anhang 1: Schutzzielmatrix für Siedlungen (Art. 9 Abs. 1) 

(Stand 1. Januar 2021) 

1. Gefahrenbeurteilung (CH-Richtlinien) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schutzgüter 

 Bauzonen aus Nutzungsplan (evtl. Richtplan) 
 
 Erfassungsbereiche orange 
 
 Erfassungsbereiche grün 
 
 Unbewohnte Einzelgebäude, intensive landwirtschaftliche Nutzung, Schutzwald 
 
 

Rot: 
Erhebliche Schäden an Gebäuden, bis 
Zerstörung. Menschen in- und ausserhalb 
stark gefährdet. Infrastrukturanlagen stark 
beschädigt, unterbrochen. 
Blau: 
Grössere Schäden, Gebäudestabilität nicht 
gefährdet. Menschen v.a. ausserhalb Ge-
bäude gefährdet. Infrastrukturanlagen 
beschädigt, kurzfristig unterbrochen. 
Gelb: 
Leichtere Schäden an Gebäuden. Menschen 
auch ausserhalb von Gebäuden kaum 
gefährdet. Behinderungen für Infrastruktur-
anlagen. 

Intensität 
Stark 

 
 
 
 
Mittel 

 
 
 

Schwach 

                30                      100                     300    Wiederkehrdauer, Jahre  
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3. Handlungsbedarf 

 Prüfen Schutzbauten für Reduktion Gefahrenzone (rot zu blau oder weiss) oder Auszonung 
 
 Schützen (Risikoanalyse zur Abklärung der Art der Massnahmen) 
 
 Überprüfen (Risikoanalyse zur Abklärung der Notwendigkeit von Massnahmen) 
 
 Tolerieren (im Allgemeinen keine Massnahmen notwendig) 
 

4. Bauzonen aus Nutzungsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intensität 
Stark 

 
 
 
 
Mittel 

 
 
 

Schwach 

                30                      100                     300    Wiederkehrdauer, Jahre 
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5. Erfassungsbereiche orange 

 

 

 

 

 

 

 

6. Erfassungsbereiche grün 

 

 

 

 

 

 

 
 

– geschlossene Kleinsiedlungen 
– ständig bewohnte Einzelbauten 
– Gewerbe- und Industriebauten 
– Freizeit- und Sportanlagen 
– Campingplätze 

 

Intensität 
Stark 
 
 
 

 
Mittel 
 
 

 

Schwach 

                30                      100                     300    Wiederkehrdauer, Jahre 

– zeitweise bewohnte Einzelbauten (ein-
schliesslich Alpgebäude mit zeitweisem 
Wochenaufenthalt) 

– mehrere unbewohnte Gebäude 
– reine Sachwerte, aber erheblicher Wert 

(> Fr. 50 000.– bis Fr. 100 000.–) 

– Ställe mit Tieren 

 

Intensität 

Stark 
 
 
 
 

Mittel 
 
 
 
Schwach 

                30                      100                     300    Wiederkehrdauer, Jahre 
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7. Unbewohnte Einzelgebäude, intensive landwirtschaftliche 
Nutzung, Schutzwald* 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Risikobewertung liegt im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden 
 
 
 
 
 

– einzelne unbewohnte Gebäude 
– reine Sachwerte, Werte nicht erheblich 

(< Fr. 20 000.– bis Fr. 50 000.–) 
– Landwirtschaftsflächen mit intensiver 

Nutzung 
– Schutzwald 

 

Intensität 

Stark 
 
 
 

 
Mittel 
 
 
 

Schwach 

                30                      100                     300    Wiederkehrdauer, Jahre 
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